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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-31/2026 

Fachbereich Finanzen 

Federführendes Amt II Finanzen 
Sachbearbeiter Peter Roth 

Gemeinde Fürth 

Datum 14.04.2026 
 
Betreff: 
Haushalt 2026 der Gemeinde Fürth und Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes „IKbit – Inter-
kommunales Breitbandnetz Fürth/Odenwald“ 
– Kenntnisnahme der Genehmigung zur Haushaltssatzung und zum Feststellungsvermerk - 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 23.04.2026 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 13.05.2026 vorberatend 
Gemeindevertretung 26.05.2026 beschließend 

 
Sachdarstellung: 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz“ für das Wirt-
schaftsjahr 2026 wurde am 16. Dezember 2025 durch die Gemeindevertretung beschlossen. 
Am 11. Februar 2026 wurde der Wirtschaftsplan an die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße 
gesandt. 
 
 
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fürth mit Haushaltsplan und Stellenplan 2026, sowie das In-
vestitionsprogramm 2025 bis 2029 wurden am 10. Februar 2026 durch die Gemeindevertretung 
beschlossen. 
Am 12. Februar 2026 wurde die Haushaltssatzung zur Genehmigung an die Kommunalaufsicht 
des Kreises Bergstraße gesandt. 
 
 
Mit Schreiben vom 23. März 2026 wurden durch den Landrat des Kreises Bergstraße die erforderli-
chen Genehmigungen bzw. Feststellungsvermerke erteilt. 
 
 
Nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wurden die Haushaltssatzung 
und die erteilten Genehmigungen sowie der Wirtschaftsplan mit dem Feststellungsvermerk am 
04.04.2026 veröffentlicht und der Haushalts- sowie der Wirtschaftsplan anschließend 7 Tage (in 
der Zeit vom 07.04.2026 bis 17.04.2026) öffentlich ausgelegt. 
Der Haushaltsplan ist auch auf der Homepage der Gemeinde Fürth veröffentlicht. 
 
 
Die Genehmigung und der Feststellungsvermerk vom 23. März 2026 sind der Gemeindevertretung 
zur Kenntnis zu geben. Das Schreiben finden Sie als Anlage zu dieser Vorlage. 
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Beschlussvorschlag: 
Für den Gemeindevorstand: 
 
Der Gemeindevorstand legt das Schreiben des Landrates des Kreises Bergstraße vom 23. März 
2026, mit der Genehmigung des Haushalts der Gemeinde Fürth für das Jahr 2026 und Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz Fürth/Odw.“ für 2026, der Ge-
meindevertretung zur Kenntnisnahme vor. 
 
 
 
Für den Haupt- und Finanzausschuss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, das Schreiben des Landra-
tes des Kreises Bergstraße vom 23. März 2026, mit der Genehmigung des Haushalts der Ge-
meinde Fürth für das Jahr 2026 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales 
Breitbandnetz Fürth/Odw.“ für 2026, zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Für die Gemeindevertretung: 
 
Die Gemeindevertretung nimmt das Schreiben des Landrates des Kreises Bergstraße vom 23. 
März 2026, mit der Genehmigung des Haushalts der Gemeinde Fürth für das Jahr 2026 und Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebes „IKbit – Interkommunales Breitbandnetz Fürth/Odw.“ für 2026, zur 
Kenntnis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Fachbereich Allgemeine Verwaltung & Personal-   -Fachbereich Finanzen- 
 
 
 
 
 
 
-Fachbereich Bauen & Umwelt-  -Fachbereich Sicherheit, Ordnung & Soziales- 
 
 
 
 
 
 
-Eigenbetrieb IKbit-      Der Bürgermeister 
 
Anlage(n): 
1. 2026-03-23 Genehmigung Haushaltssatzung 2026 




